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Regeste

Administrativuntersuchung | Die Beschwerdeführerin strebt mit dem vorliegenden
Verfahren eine unabhängige Beurteilung der in einem aufsichtsrechtlichen Verfahren vor
der Bildungsdirektion gegenüber der Beschwerdegegnerin und dem MAB erhobenen
Vorwürfe durch das Verwaltungsgericht an. Das Verwaltungsgericht ist jedoch nicht
(Ober-)Aufsichtsbehörde über die Beschwerdegegnerin, das MAB oder die
Bildungsdirektion und entsprechend nicht für eine unabhängige aufsichtsrechtliche
Beurteilung der diesen gegenüber erhobenen Rügen der Beschwerdeführerin zuständig (E.
2). Nichteintreten.

Erwägungen

E. 4
Die Verfahrenskosten sind umständehalber auf die Gerichtskasse zu nehmen.
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